
 

  

 
 

KONTAKT  
Stadtteilbüro Osdorfer Born/Lurup | Bürgerhaus Bornheide, Bornheide 76E (Oranges Haus), 22549 Hamburg  
Telefon: 040 257 669 20 | Fax: 040 257 669 21 | E-Mail: osdorferborn-lurup@lawaetz.de | Web: www.osdorfer-born.de oder www.lawaetz.de  
Bürosprechzeiten: dienstags 16-18 Uhr, mittwochs 14-16 Uhr | Ansprechpartner: Rixa Gohde-Ahrens, Renate Jurgesa 

 
Hinweisblatt zum Verfügungsfonds Osdorfer Born/Lurup  
 
Schritt 01 | Antrag ausfüllen und einreichen 

• Den Antrag bei den Gebietsentwicklern anfragen oder einfach runterladen: 

https://osdorfer-born.de/einrichtung/stadtteilbuero-2/  

• Bitte den ausgefüllten Antrag per E-Mail, persönlich oder per Post bei der 

Gebietsentwicklung im Stadtteilbüro Osdorfer Born / Lurup (Bürgerhaus Bornheide, 

Bornheide 76E, Oranges Haus), 22549 Hamburg) einreichen. Der Antrag ist spätestens 6 

Tage nach der letzten Sitzung der Borner Runde einzureichen. Der Antrag wird nach 

Prüfung auf die Tagesordnung der jeweils nächsten Sitzung genommen.  

• Die maximale Fördersumme eines Antrags beträgt 1.300,00 €. Antragstellende können 

höchstens 2.600,00 € im Jahr über den Fonds erhalten.  

• Für Projekte von jungen Menschen werden 4.000 € im Jahr aus dem Gesamtbudget 

vorgehalten.  

• Bei Antragstellung und Abrechnung unterstützen die Mitarbeitenden des Stadtteilbüros. 

 

 

Schritt 02 | Antrag vorstellen  

Der Antrag ist im Rahmen der Borner Runde durch den Antragsteller oder eine stellvertretende 

Person kurz vorzustellen. Die Borner Runde entscheidet direkt nach der Antragsvorstellung 

über die Bewilligung der Antragssumme. Die Borner Runde tagt jeweils am 2. Dienstag eines 

Monats um 19 Uhr.  

 

Schritt 03 | Verwendungsnachweis 

Spätestens 6 Wochen nach der Projektdurchführung sind folgende Dokumente beim 

Gebietsentwickler einzureichen: 

• Alle Originalbelege sind dem Gebietsentwickler vorzulegen. Die Belege bitte 

chronologisch (beginnend mit dem aktuellsten Beleg) auf einem DIN A4-Blatt aufkleben. 

Pro Blatt bitte einen Beleg aufkleben und durchnummerieren (Beleg Nr. 1, Beleg Nr. 2 

usw.). Erst nach Vorlage und Prüfung der Quittungen durch den Gebietsentwickler erfolgt 

die Erstattung der beantragten Summe. Bitte geben Sie diesbezüglich Ihre 

Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC) an. 

• Kurzbericht über Verlauf und Ergebnisse des Projektes. Der Bericht gibt Auskunft 

darüber, inwiefern das Projektziel/die Projektziele mittels des Verfügungsfonds erreicht 

werden konnten. Der Bericht soll eine halbe bis maximal eine ganze DIN A4-Seite lang 

sein. Schriftgröße 11, Schrifttyp Arial, Zeilenabstand 1,15.   

• Dem Bericht sind zwei Fotos zur freien Verwendung zum Zwecke von Veröffentlichungen 

zur Verfügung zu stellen.  

 

Für Veröffentlichungen 

Der Antragsteller hat für die Öffentlichkeitsarbeit bestimmten Materialien (z.B. Presseberichte, 

Homepages, digitale Veröffentlichungen), die aus Mitteln der Verfügungsfonds gefördert 

wurden mit folgendem Satz zu kennzeichnen:  

 

Dieses Projekt wird durch den Verfügungsfonds Osdorfer Born aus dem Rahmenprogramm 

der Integrierten Stadtteilentwicklung gefördert. 

https://osdorfer-born.de/einrichtung/stadtteilbuero-2/

